
Behörde

Niederschrift
über die Bestellung, Verpflichtung und Belehrung

von Voüzugsdienstkräften und die Ausgabe von Dienstausweisen
und Dienstabzeichen

Der/Die Forstschutzbeauftragte
Name, Vorname

 Geburtsdatum

j

ist heute nach § 53 Abs. 3 LFoG zur Vollzugsdienstkraft im Sinne des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen bestellt und zur ordnungsgemäßen 'und gewissenhaften Erfüllung der ihr durch Bestellung übertra-
genen Aufgaben verpflichtet worden. Über die Befugnisse und Pflichten bei

- der Ausübung des Forstschutzes im Sinne von § 52 LFoG,
- der Anwendung unmittelbaren Zwanges gem. §§ 66 ff. VwVG NRW - insbesondere über die fehlende Ermächtigung zum

Einsatz von Schusswaffen, außer in Fällen der Notwehr oder des Notstands,
- der Erteilung von Verwarnungen mit und ohne Verwarnungsgeld und der Abrechnung der erhobenen Verwarnungs-

gelder

und über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel ist sie belehrt worden.

Den Dienstausweis Nr. ———————————————— und das Dienstabzeichen „Forstschutz" hat die Vollzugsdienstkraft
heute erhalten. Den Verlust des Dienstausweises sowie des Dienstabzeichens und die Aufgabe der Tätigkeit als Forst-
schutzbeauftragte(r) hat die Vollzugsdienstkraft unverzüglich der ausstellenden/ausgebenden Behörde anzuzeigen. Bei
Aufgabe der Tätigkeit ist der Dienstausweis und das Dienstabzeichen sofort unaufgefordert zurückzugeben.*)

Ort, Datum

Untere Forstbehörde Unterschrift der Vollzugsdienstkraft

*) Nichtzutreffendes streichen
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